
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/7/3 88/07/0106
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1990

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

80/01 Land- und forstwirtschaftliches Organisationsrecht

Norm

AgrBehG 1950 §6;

B-VG Art133 Z4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/07/0062 E 28. Februar 1989 RS 1

Stammrechtssatz

Der ObAS ist eine Kollegialbehörde nach Art 133 Z 4 B-VG. Für eine solche Beh ist eine feste Geschäftsverteilung nicht

essenziell.
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